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1. Schuldnerin: Colonial Ciné Gastronomie GmbH, 
Gerliswilstrasse 71, 6020 Emmenbrücke

2. Bemerkungen: Der Kollokationsplan liegt den beteiligten
Gläubigern beim unterzeichneten Konkursamt zur Ein-
sichtnahme auf.
Klagen auf Anfechtung des Kollokationsplanes sind beim
Amtsgericht Hochdorf innert 20 Tagen seit Bekanntgabe im
Schweiz. Handelsamtsblatt, anhängig zu machen, andern-
falls der Kollokationsplan als anerkannt betrachtet wird.
Sofern die Mehrheit der Gläubiger nicht bis zum 13. Mai
2002 schriftlich (eingeschrieben) dagegen opponiert, ver-
zichtet die Konkursverwaltung namens der Konkursmasse
auf die Geltendmachung der Inventarpositionen Nr. 08
(Kontokorrentguthaben), 14 bis 16 (Verantwortlichkeitsan-
sprüche). Innert gleicher Frist kann beim Konkursamt das
Begehren um Abtretung der Rechte nach Art. 260 SchKG,
auf deren Geltendmachung die Konkursverwaltung ver-
zichtet, verlangt werden. Die vorhandenen Unterlagen lie-
gen den Gläubigern nach Voranmeldung beim Konkursamt
zur Einsicht auf.
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